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Erwägungen

E. 1
Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der
Verbeiständung für das kantonale Verfahren verweigert wurde, gehört zu den
Zwischenverfügungen, die einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können.
Er kann daher selbstständig mit Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden ( Art.
93 Abs. 1 lit. a BGG ; BGE 133 IV 335 E. 4 S. 338; SVR 2009 UV Nr. 12 S. 49,
8C_530/2008 E. 2.4). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist
einzutreten.

E. 2
Das kantonale Gericht hat das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung wegen fehlender
Bedürftigkeit und wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde abgewiesen.

E. 2.1.1
Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf
unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit
es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen
Rechtsbeistand ( Art. 29 Abs. 3 BV ; Art. 61 lit. f ATSG [SR 830.1]). Eine Person ist
bedürftig, wenn sie nicht in der Lage ist, für die Prozesskosten aufzukommen, ohne dass sie
Mittel beanspruchen müsste, die zur Deckung des Grundbedarfs für sie und ihre Familie
notwendig sind ( BGE 128 I 225 E. 2.5.1 S. 232 ; 127 I 202 E. 3b S. 205 mit weiteren
Hinweisen).

E. 2.1.2
Nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen im vorinstanzlichen Entscheid hat das
kantonale Gericht den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers am 3. Oktober 2012, am 3.
Mai 2013 und am 16. Mai 2013 aufgefordert, das Formular "Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege" vollständig auszufüllen und zusammen mit den erforderlichen Belegen
persönlich unterzeichnet dem Gericht einzureichen. Mit Schreiben vom 27. Mai 2013 sei
das Formular eingereicht worden, jedoch ohne die unter Ziffer 9 des Formulars erwähnten
Beilagen. Daraufhin wies die Vorinstanz das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ab,
weil der Gesuchsteller die unter Ziffer 9 des Formulars geforderten Unterlagen nicht
eingereicht hatte und deshalb insbesondere unbekannt war, ob der Gesuchsteller und dessen
Ehefrau irgendwelche Ersparnisse auf Bankkonten im In- oder Ausland besitzen. Damit sei
die Mitwirkungspflicht verletzt worden. Unter diesen Umständen könne seine Bedürftigkeit
verneint werden.

E. 2.1.3



Mit dieser Auffassung hat das kantonale Gericht Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 61 lit. f ATSG
nicht verletzt. Eine Person, die ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellt, hat ihre
Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen. Insoweit trifft den Gesuchsteller
eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Er hat sowohl seine Einkommens- und
Vermögensverhältnisse als auch sämtliche finanziellen Verpflichtungen vollständig
anzugeben und soweit möglich zu belegen. Überdies muss er nachweisen, dass er den
behaupteten Verpflichtungen auch tatsächlich nachkommt ( BGE 135 I 221 E. 5.1 S. 223
mit Hinweis). An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch den
Gesuchsteller selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer
diese Verhältnisse sind ( BGE 120 Ia 179 E. 3a S. 181 f.). Verweigert ein Gesuchsteller die
zur Beurteilung seiner aktuellen Gesamtsituation erforderlichen Angaben oder Belege, so
kann die Bedürftigkeit ohne Verletzung des verfassungsmässigen Anspruchs verneint
werden ( BGE 120 Ia 179 E. 3a S. 181 f.).

Was der Beschwerdeführer hiegegen vorbringt, dringt nicht durch. Insbesondere ist die mit
dem Gesuch befasste Behörde weder verpflichtet, den Sachverhalt von sich aus nach jeder
Richtung hin abzuklären, noch muss sie unbesehen alles, was behauptet wird, von Amtes
wegen überprüfen. Ebenso wenig kann aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer
Sozialhilfe bezieht, ohne die erforderlichen Angaben und Unterlagen direkt auf die
Bedürftigkeit geschlossen werden. Die Vorinstanz hat auch nicht verkannt, dass das
Verfahren den Anspruch auf Ergänzungsleistungen zum Gegenstand hat. Mit dem
beanstandeten Hinweis auf die Sozialhilfe zog die Vorinstanz einzig einen Vergleich mit
den Ergänzungsleistungen, was die Frage der Notwendigkeit der Verbeiständung betrifft.
Schliesslich steht es den Gerichten frei, für die Abklärung der finanziellen Voraussetzungen
einen Fragebogen einzuverlangen.

E. 2.2.1
Prozessbegehren sind als aussichtslos anzusehen, wenn die Gewinnaussichten beträchtlich
geringer sind als die Verlustgefahren, so dass sie kaum als ernsthaft bezeichnet werden
können. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügt,
sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde ( BGE 129 I 129 E.
2.3.1 S. 135 ; 128 I 225 E. 2.5.3 S. 236; Urteil 9C_286/2009 vom 28. Mai 2009 E. 2.1).
Eine Partei soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde,
nicht deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet (SVR 2006 UV Nr. 10 S. 37, U
266/04 E. 1.1.2 [nicht publ. in: BGE 131 V 483 ]).

Ob die anwaltliche Verbeiständung notwendig oder doch geboten ist, beurteilt sich nach
den konkreten objektiven und subjektiven Umständen. Es ist im Einzelfall zu fragen, ob
eine nicht bedürftige Partei unter sonst gleichen Umständen vernünftigerweise eine
Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt beiziehen würde, weil sie selber zu wenig
rechtskundig ist und das Interesse am Prozessausgang den Aufwand rechtfertigt (Urteil des
Eidg. Versicherungsgerichts I 812/05 vom 24. Januar 2006 E. 4.1 mit Hinweisen).

E. 2.2.2
Das kantonale Gericht betrachtete die vorinstanzliche Beschwerde auch als aussichtslos.
Zur Begründung führte es an, im Verfahren vor der Ausgleichskasse betreffend
Ergänzungsleistungen stellten sich zunächst noch keine schwierigen Fragen. Vielmehr habe
die Ausgleichskasse mit Verfügung vom 19. Juni 2012 die Ergänzungsleistungen zurzeit
nur deshalb abgelehnt, weil der Gesuchsteller seiner Mitwirkungspflicht nicht



nachgekommen sei. Gemäss Mitteilung eines Mitarbeiters der Beratungsstelle X.________
weigere sich der Beschwerdeführer, das Formular EL-Anmeldung zu unterschreiben. Der
Beschwerdeführer müsse also lediglich seiner Mitwirkungspflicht nachkommen. Im
Übrigen handle es sich bis zu jenem Zeitpunkt nur um ein ganz normales Gesuch um
Ergänzungsleistungen. Hiefür brauche der Beschwerdeführer keinen Anwalt. Schliesslich
mache die Ausgleichskasse zu Recht geltend, der Beschwerdeführer hätte eine allfällige
Unterstützung auch bei den Sozialen Diensten der Gemeinde, bei der Pro Infirmis oder bei
der Beratungsstelle X.________, die ihn seit Jahren unterstütze, beanspruchen können.

E. 2.2.3
Die Einwendungen des Beschwerdeführers lassen die tatsächlichen Feststellungen des
kantonalen Gerichts weder als willkürlich erscheinen noch die rechtliche Würdigung als
verfassungs- oder bundesrechtswidrig erscheinen. Namentlich übersieht der
Beschwerdeführer, dass im Verwaltungsverfahren ein Anspruch auf anwaltliche
Verbeiständung nur in Ausnahmefällen besteht, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen
wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen
lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und
Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt ( BGE 132 V 200 E. 4.1 S.
201). Die Auffassung des kantonalen Gerichts, der Beschwerdeführer hätte sich um eine
allfällige Unterstützung bei den Sozialen Diensten der Gemeinde, bei der Pro Infirmis oder
bei der Beratungsstelle X.________ melden können, hält im Lichte dieser Rechtsprechung
vor Bundesrecht stand, auch wenn der Beschwerdeführer mit einzelnen dieser Stellen
Probleme haben sollte. Seine Vorbringen sind daher nicht geeignet, den Schluss der
Vorinstanz, die Beschwerde müsse als aussichtslos betrachtet werden, als rechtswidrig zu
qualifizieren.

E. 3
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet und daher im vereinfachten Verfahren nach
Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG ohne Durchführung eines Schriftenwechsels abzuweisen. Eine
Ergänzung der Beschwerdeschrift nach Ablauf der Rechtsmittelfrist kommt ohnehin nicht
in Frage ( BGE 139 II 404 E. 5 S. 418; als Ausnahme vgl. Art. 43 BGG ).

E. 4
In Streitigkeiten im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Rechtspflege kann auf die
Erhebung von Gerichtskosten verzichtet werden (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG; Urteil
9C_887/2008 vom 28. November 2008 E. 5), womit das Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege im Sinne der Befreiung von den Gerichtskosten gegenstandslos wird.

Das Begehren um unentgeltliche Verbeiständung ist abzuweisen, weil die Beschwerde von
vornherein keine Aussicht auf Erfolg hatte.
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